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als Penis eingesetzt, die Weibchen 

nutzen es als Legeröhre zur Abla-

ge der Eier. Einige südamerikani-

sche Arten betreiben sogar Brut-

pflege, wobei der Schutz der Eier 

von den Männchen übernommen 

wird und die Männchen die Eier 

vieler verschiedener Weibchen in 

ihrem Nest bewachen.

In der vergangenen Zeit häufen 

sich die Meldungen in der Presse 

über bisher eingeschleppte Riesen-

weberknechte, die sich in großen 

Horden an dunklen Stellen aufhal-

ten. Bislang sind aber nur harm-

lose Arten eingeschleppt worden, 

aber mit 18 cm Durchmesser sor-

gen sie schon für Aufsehen.

Tommy Brumm

Natur- und Gartenzentrum 
Westsachsen der Schreberjugend

Weberknechte bevölkern unseren 

Planeten bereits seit 358 Millio-

nen Jahren, aber vermutlich schon 

viel länger. Ihre weichen und fili-

granen Körper lassen kaum fossile 

Spuren zurück, die meisten fossi-

len Überreste dieser Tiere wurden 

im Bernstein gefunden.

Sie stehen am Anfang der Nah-

rungskette und müssen viele Fein-

de fürchten. Aber sie stehen ihren 

Fressfeinden nicht ganz wehrlos 

gegenüber und haben Abwehr-

strategien entwickelt. Zum einen 

sind sie in der Lage, ihre Beine 

abzuwerfen und somit den Feind 

abzulenken. In den Beinen befin-

den sich kleine Sollbruchstellen, 

die den Abwurf des Beines erleich-

tern. Diese Eigenschaft haben nur 

die langbeinigen Arten.

Die Beine haben im Laufe der 

Evolution dieser Tiere noch ande-

re besondere Eigenschaften ent-

wickelt, sie haben „Scheingelen-

ke“! Jene Scheingelenke sind nicht 

voll beweglich und bestehen le-

diglich aus einer Stelle sehr ver-

dünnter und beweglicher Kutiku-

la, jedoch geben sie dem Tier die 

Möglichkeit, auch dünne Objekte 

zu umgreifen, was ein entschei-

dender Vorteil auf der Flucht ist. 

Das zweite Beinpaar ist besonders 

lang und wird hauptsächlich zum 

Tasten verwendet.

Alle Weberknechte verfügen 

über sogenannte Stinkdrüsen, de-

ren Wirkung jedoch von Art zu Art 

verschieden ist. Die meisten Arten 

setzen diese Stinkdrüsen gegen 

Spinnen und Insekten ein. Viele 

Arten können den Ausstoß des 

Sekretes nicht kontrollieren, und 

es tritt nur bei Druck auf den Kör-

per aus. In manchen Fällen wird 

das Sekret durch hektische Be-

wegungen der Beine freigesetzt. 

Sperrt man diese Arten in ein ge-

schlossenes Gefäß ein und schüt-

telt sie, so schläfern sie sich selbst 

ein. Es gibt aber auch Vertreter mit 

einem tödlichen Sekret für Insek-

ten und Spinnen. Eine weitere Be-

sonderheit haben einige Arten 

entwickelt – sie setzen ihr Sekret 

zur Selbstheilung ähnlich einem 

Antibiotikum ein. Leider steht die 

Wissenschaft hier noch am Anfang 

der Forschung.

Zu ihrer Hauptnahrung gehören 

kleine Gliedertiere, welche sie in 

der Laubschicht suchen. Eine Art 

hat sich auf eine andere Beute 

spezialisiert – es handelt sich hier-

bei um den Schneckenkanker. Wie 

der Name schon vermuten lässt, 

hat sich diese Art auf Schnecken 

spezialisiert; hauptsächlich erbeu-

tet sie frisch geschlüpfte Gehäu-

seschnecken.

Auch die Fortpflanzung der We-

berknechte unterscheidet sich von 

den Spinnen, das Sperma wird 

direkt eingeführt. Hierbei sehen 

die Fortpflanzungsorgane der bei-

den Geschlechter auf den ersten 

Blick identisch aus, aber die Funk-

tion unterscheidet sich. Beide Ge-

schlechter verfügen über eine Ge-

nitalkammer, in der sich ein erigier-

bares Rohr befindet. Dies ist be-

weglich und wird vom Männchen 

Weberknechte

Artenvielfalt im Kleingarten
      Landesverband Sachsen der Schreberjugend 74

 In den vergangenen Monaten wur-

den Pläne des Bundesfinanzmi-

nisters zur Reform der Grundsteu-

er bekannt. Offiziell wurden diese 

zwar noch nicht vorgestellt, aber 

was hat es damit auf sich? Warum 

braucht es eine Reform der Grund-

steuer? Welche Auswirkungen hat 

das auf unsere KGV-Software?

Grundlage für die Berechnung 

der Grundsteuer sind die sogenann-

ten Einheitswerte. Diese sind völ-

lig veraltet: In den westdeutschen 

Bundesländern wurden sie das letz-

te Mal 1964 festgelegt, in den ost-

deutschen Bundesländern 1935. 

Das verstößt gegen das Gleich-

heitsprinzip, hat das Bundesver-

fassungsgericht im April 2018 ge-

urteilt. Die Verfassungsrichter for-

dern eine Neuregelung der Grund-

steuerberechnung bis Ende 2019.

Als sogenannte Realsteuer knüpft 

die Grundsteuer an das Vorhan-

densein einer Sache, sprich den 

Grundbesitz, an. Dabei wird unter-

schieden zwischen der Grundsteu-

er A für land- und forstwirtschaft-

lichen Grundbesitz (agrarisch ge-

nutzt) und der Grundsteuer B für 

sonstige unbebaute und bebaute 

Grundstücke sowie Erbbaurechte 

(baulich genutzt). ➤

Zwei Weberknechte vermutlich unterschiedlicher Arten – die Bestimmung ist außerordentlich schwierig – auf 
einer erwärmten Hauswand (l.), und ein Vertreter dieser Ordnung auf der Rinde eines Obstbaumes im Kleingarten 
(r.). Weberknechte gehören zu den Spinnentieren und verfügen im Unterschied zu Webspinnen über echte 
Geschlechtsorgane. Fotos: Brumm
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Auf der Grundlage des Bundes-

kleingartengesetzes ist durch die 

Pächter die Grundsteuer A zu ent-

richten, wenn die auf dem Grund-

stück stehende Laube nicht grö-

ßer als 24 m² ist. Das gleiche gilt 

auch für jene Gartenlauben, die 

(in den neuen Bundesländern) vor 

dem 1. Januar 1991 errichtet wor-

den sind und deren bebaute Flä-

che einschließlich überdachtem 

Freisitz nicht mehr als 25 m² be-

trägt. Anderenfalls ist die Grund-

steuer B zu entrichten.

Die KGV-Software bietet einer-

seits die Möglichkeit, in den Ab-

rechnungsvorgaben die Steuer ma-

 nu ell einzugeben. Das mag für klei-

nere Vereine durchaus sinnvoll 

sein.

Andererseits macht es in größe-

ren Vereinen, in denen es zudem 

noch übergroße Gartenlauben gibt, 

durchaus Sinn, auf die automati-

sche Berechnung der Grundsteuer 

zurückzugreifen.

Um die automatische Berech-

nung anzuwenden, sind noch ein 

paar jahresbezogene Angaben er-

forderlich. Diese sind im Menü „Da

teien|Stammdaten|Gemarkungen“ 

einzutragen.

Zunächst stellt das Finanzamt, 

in dessen Bezirk sich die Kleingar-

tenanlage befindet, den Einheits-

wert (Ersatzwirtschaftswert) fest. 

Dieser wird im Feld „BODENWERT“ 

eingetragen.

Das Finanzamt stellt dann den 

Grundsteuermessbetrag fest. Die-

ser ergibt sich durch die Anwen-

dung der im Grundsteuergesetz 

festgelegten Steuermesszahl auf 

den Einheitswert. Die Steuermess-

zahl für die Grundsteuer beträgt 

für Betriebe der Landwirtschaft 

und Forstwirtschaft (dazu gehören 

auch Kleingartenanlagen) einheit-

lich 6 ‰. Dieser Wert ist in den For-

meln bereits integriert und braucht 

nicht gesondert erfasst zu werden.

Die zuständige Gemeinde setzt 

dann als Letztes die Grundsteuer 

fest. Dabei wird der vom Finanz-

amt mitgeteilte Grundsteuermess-

betrag mit dem Hebesatz, den die 

Gemeinde vorab in ihrer Satzung 

festgelegt hat, multipliziert. Bei der 

Bestimmung der Höhe des Hebe-

satzes kommt der Gemeinde ein 

weites Ermessen zu. Die Hebesät-

ze sind in die entsprechenden 

Felder „HEBESATZ A“ und HEBE-

SATZ B“ einzutragen.

In der Tabelle „Standortsätze“ 

sind noch die Felder „KORREKTUR-

FAKTOR A“ und „KORREKTURFAK-

TOR B“ aufgeführt. In der Regel 

haben diese den Wert 1. Falls die 

zuständige Steuer-Behörde eine 

andere Berechnungsformel be-

nutzt als im Programm hinterlegt, 

kann mittels dieser Faktoren eine 

Anpassung vorgenommen werden.

Für Chemnitz sieht das beispiels-

weise so aus:

Nachdem diese Werte erfasst 

wurden, ist jedem Flurstück noch 

die entsprechende Gemarkung zu-

zuordnen.

Jetzt müssen nur noch in der 

Maske Vereins-Daten im Reiter „Ab-

rechnung“ die Schaltfläche „Ab-

rechnungs-Einstellungen“ gewählt 

und die Häkc hen an der richtigen 

Stelle gesetzt werden.

Wichtig ist, dass die Gesamt-

summe der Grundsteuer A laut 

Steuerbescheid eingetragen wird, 

denn das Programm berechnet 

aus der Differenz von Gesamtsum-

me laut Steuerbescheid und Sum-

me Grundsteueranteile A der Par-

zellen den Betrag für den öffent-

lichen Anteil der Grundsteuer A, 

den jeder Pächter bezahlen muss.

Bezogen auf das oben angeführ-

te Beispiel müsste der Pächter 

einer Parzelle mit einer Fläche von 

319 m² 1,59 Euro Grundsteuer A 

bzw. bei Vorhandensein einer ent-

sprechend großen Laube 20,76 Eu-

ro Grundsteuer B bezahlen.

Sollten sich weitere Fragen von 

allgemeinem Interesse aus der Ar-

beit mit unserer Software ergeben, 

dann informieren Sie uns unter 

l.fritzsch@me.com. Wir werden sie 

gern so aufbereiten und beantwor-

ten, dass nicht nur die Betroffe-

nen, sondern auch die Allgemein-

heit davon profitieren könnte.

Dr. Wilfried Ulbrich

AG Neue Medien

Winterruhe bei Strom und Wasser?

Es gibt oft Nachfragen, ob es 

statthaft und zulässig sei, 

Strom und Wasser im Winter 

abzustellen und gegebenen-

falls auch beim Versorger für 

diesen Zeitraum abzumelden.

Zunächst die Rechtslage: „… Sie 

(die Laube) darf nach ihrer Be-

schaffenheit, insbesondere nach 

ihrer Ausstattung und Einrich-

tung, nicht zum dauernden 

Wohnen geeignet sein“, so das 

Bundeskleingartengesetz 

(BKleingG) im § 3 (2). Auch der 

Unterpachtvertrag (UPV) unter-

streicht dieses Anliegen, indem 

der § 1 (2) fordert: „Dem Päch-

ter ist bekannt, dass er eine 

Dauerwohnung besitzen muss 

und dass das Dauerwohnen im 

Kleingarten nicht gestattet ist.“

Die meisten Kleingartenanlagen 

(KGA) besitzen eine Sommer-

wasserleitung. Hier ist es erfor-

derlich, das Leitungssystem vor 

dem ersten Frost zu entleeren, 

um Schäden an den Rohren zu 

vermeiden. Somit ist es für jeden 

Kleingärtner verständlich, dass 

Wasser in den Wintermonaten in 

einer Kleingartenanlage nicht 

zur Verfügung stehen kann.

Zur Bereitstellung von Elektro-

energie bezieht sich das BKleingG 

im Kommentar § 3 Randnummer 

10 b lediglich auf die Bereitstel-

notwendige Maßnahmen ein-

leiten kann, um innerhalb die-

ses Zeitraums ohne Strom aus-

zukommen.

Eine Abmeldung für die Win-

termonate beim Energie- und 

Wasserversorger, um die 

Grundgebühren in dieser Zeit 

zu sparen, erscheint wenig 

sinnvoll, da die Gebühren für 

das Abtrennen und den Neuan-

schluss meist höher als die Er-

sparnis liegen. Diese Entschei-

dung ist abhängig von der Ver-

tragsgestaltung, sie muss somit 

jeder Verein für sich selbst 

treffen.

Lothar Fritzsch

Nachgefragt

lung von „Arbeitsstrom“ zum Be-

trieb von Gartengeräten. Es gibt 

somit keinen Rechtsanspruch 

auf Elektroenergie in den Win-

termonaten. Dies wird im Kom-

mentar zum BKleingG im § 1 

Randnummer 14 d noch unter-

strichen: „…, dass Einzelgärten 

nicht auf Dauer mit Elektrizität 

versorgt werden.“

Es spricht somit nichts dagegen, 

in einer KGA in den Winter-

monaten die einzelnen Gärten 

vom Stromnetz zu trennen. Den-

noch sollte der Verein dazu ei-

nen Mitgliederbeschluss fassen, 

damit jedes Mitglied über den 

Zeitraum informiert ist und ggf. 


